
Nummer: 19 Betriebsanweisung 

Bearbeitungsstand: 01/2023 Leitern / Tritte 

  
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Betriebspunkte BsS & Lager 

1. ANWENDUNGSBEREICH 

 • Diese Betriebsanweisung gilt für die BsS Bergsicherung Sachsen GmbH. 

• Sie gilt für das Verwenden von Leitern und Tritten. 

• Diese Betriebsanweisung regelt die Benutzung von Leitern und Tritten.  

 

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 
 

• Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunter-
fallens, ein Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und 
das Herabfallen von Gegenständen. 

 

3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 
• Leiter und Tritte vor Benutzung überprüfen 

• Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten 

• Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten 

• Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen 

• Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen 

• Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen 

• An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezial-
leiter verwenden 

• Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung 
anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen 

• Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen) 

• Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). 

• Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die 
obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen 

• Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg 

• Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht  

• Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m2 Windfläche mitnehmen 

• Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, 
Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind 

 

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

 • Treten Störungen der Einzelkomponenten auf, ist die Benutzung unverzüglich einzustellen und die 
verantwortliche Aufsichtsperson (PL) zu informieren. 

• Unbeabsichtigte Inbetriebnahme ist durch das Abschalten wirksam zu verhindern. 

• Haben Störungen zu Unfällen mit Personen- oder Sachschaden geführt, ist nach Möglichkeit der 
gesamte Arbeitsbereich bis zum Eintreffen der verantwortlichen Aufsichtsperson (PL) unverändert 
zu belassen. 

 

5. ERSTE HILFE 

 • Unfallstelle sichern, Erste Hilfe leisten, ggf. weitere Hilfe herbeirufen, z.B. Kollegen und Ersthel-
fer hinzuziehen, verunfallte Person bergen. 

• Unfall melden 

• ggf. Notruf: 112 absetzen - Havariemerkblatt beachten! 

• Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. 

 

   _________________________ 
  Unternehmer/Geschäftsleitung 

 

 


